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§ 13 StGAV Schriftliche
Dienstprufung

StGAV - Grundausbildung der Landesbediensteten

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.09.2017

(1) Eine schriftliche Dienstprifung kann ganz oder teilweise computerunterstitzt mit fur PriUfungsverfahren
entwickelter Software durchgefihrt werden. Die fachkundige Erstellung und Auswahl der Fragen obliegt der
Dienstpruferin/dem Dienstprufer fur ihr/sein Fachgebiet. Fur die ordnungsgemaRe Abwicklung der Prufung ist eine
verantwortliche Person zu bestellen. Die Verwendung von Hilfsmitteln aller Art ist bei sonstiger Ungultigkeit der
gesamten Prifung unzulassig.

(2) Fur die betreffenden Prufungsfacher hat die Ermittlung des Prifungsergebnisses ebenfalls computerunterstitzt,
getrennt nach den einzelnen Prifungsfachern, zu erfolgen. Bei mehr als 50 Prozent der erreichbaren Punkte ist ein
Prifungsfach bestanden, bei mehr als 80 Prozent der erreichbaren Punkte mit Auszeichnung bestanden. Besteht
Anlass zur Annahme, dass das Prufungsverfahren in einem Prifungsfach fehlerhaft war, ist die Prifung einer
Dienstpruferin/einem Dienstprifer dieses Faches zur Kontrolle und allfalligen Korrektur des Prifungserfolges
vorzulegen.

Anm.: In der Fassung LGBI. Nr. 103/2012
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© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=103/2012&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 13 StGAV Schriftliche Dienstprüfung
	StGAV - Grundausbildung der Landesbediensteten


